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▶▶ Bundesfinanzministerium

pauschbeträge für Sachentnahmen (eigenverbrauch) 2022 
veröffentlicht

Das Bundesfinanzministerium hat für Unternehmer, die Lebensmit-
tel herstellen und vertreiben oder die Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen erbringen, die zu versteuernden Pauschbe-
träge für Sachentnahmen (Eigenverbrauch) 2022 veröffentlicht.

Auf folgende Besonderheiten ist hierbei hinzuweisen:

�� Grundsätzlich stellen die Pauschbeträge Jahres-
beträge dar. 

�� Die Pauschbeträge dienen der Vereinfachung. Zu- 
und Abschläge wegen individuellen Ess- und Trinkge-
wohnheiten oder wegen Krankheit und Urlaub sind 
nicht zulässig.

In dem BMF-Schreiben vom 20.1.2022 
wird auf eine Ausnahme wegen der 
Coronapandemie hingewiesen. Wer-
den Betriebe nachweislich auf-
grund einer landesrechtlichen Ver-
ordnung, einer kommunalen Allge-
meinverfügung oder einer behörd-
lichen Anweisung vollständig we-
gen der Coronapandemie ge-
schlossen, kann in diesen Fällen 
ein „zeitanteiliger Ansatz“ der 
Pauschbeträge erfolgen.
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